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Satzung 
zur Erhebung einer Beherbergungsabgabe im Gebiet der Stadt Flensburg 

(Beherbergungsabgabesatzung) 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung) 
in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 57), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22.03.2012 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 371, 385) so-
wie der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein in der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 27), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2012 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 371, 
385) wird nach Beschlussfassung in der Ratsversammlung der Stadt Flensburg am 
08. November 2012 folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadt Flensburg erhebt als örtliche Aufwandssteuer eine Beherbergungsabgabe. 
 

§ 2 Gegenstand der Beherbergungsabgabe 
 
Gegenstand der Beherbergungsabgabe ist der Aufwand des Beherbergungsgastes 
für die Möglichkeit einer entgeltlichen Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb 
(Hotel, Gasthof, Pension, Privatzimmer, Jugendherberge, Ferienwohnung, Motel und 
ähnliche Einrichtung), der gegen Entgelt eine Beherbergungsmöglichkeit zur Verfü-
gung stellt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Beherbergungsleistung tatsächlich in 
Anspruch genommen wird.  
 

§ 3 Bemessungsgrundlage 

 
Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Übernachtungen pro volljährigem Gast. 
 

§ 4 Abgabensatz 

 
Der Abgabensatz beträgt bei 
 
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben  
 

1,50 € pro Nacht, 

- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit der Klassifi-
zierung von 3 Sternen 

 

 
3,00 € pro Nacht, 

- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit der Klassifi-
zierung von 4 oder mehr Sternen 

 

 
4,00 € pro Nacht. 

 
Die Klassifizierung von Hotels erfolgt nach dem vom Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverband e.V. betriebenen bundesweit einheitlichen Klassifizierungssystem „Deut-
sche Hotelklassifizierung“ und den dort niedergelegten Kriterien und in Anwendung 
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der internationalen Terminologienorm DIN EN ISO 18513 und der deutschen Touris-
tische Informationsnorm (TIN) des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). 
 

§ 5 Abgabenschuldner 
 
Abgabenschuldner ist der Betreiber des Beherbergungsbetriebes.  
 

§ 6 Entstehung des Abgabenanspruches 
 
Der Abgabenanspruch entsteht mit Beginn der entgeltpflichtigen Beherbergungsleis-
tung. Er endet mit der Abreise, spätestens aber nach 14 Übernachtungen, unabhän-
gig davon, ob sich der Übernachtungsgast länger in einem Beherbergungsbetrieb 
aufhält. 
 

§ 7 Steuerbefreiung 

 
Die Betreiberin bzw. der Betreiber eines Beherbergungsbetriebes ist von der Steuer 
befreit bei 
 

1. beruflich bedingten Übernachtungen von Geschäftsreisenden, 
2. Übernachtungen von Kindern und nicht volljährigen Jugendlichen  
3. Übernachtungen in Kliniken und ähnlichen Einrichtungen. 

 
§ 8 Anzeigepflicht, Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Für die Beherbergungsleistungen ist der Steuerabteilung der Stadt Flensburg bis 

zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres eine Abgabenerklärung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen. Die Abgabenerklärung 
muss vom Abgabenschuldner oder seinem Vertreter unterschrieben sein.  
 

(2) Jede Betreiberin bzw. jeder Betreiber eines Beherbergungsbetriebes ist verpflich-
tet, in den Fällen der Steuerbefreiung nach § 7 dieser Satzung das Vorliegen der 
Voraussetzung anhand geeigneter Belege nachzuweisen. Das Vorliegen berufli-
cher Gründe für eine Übernachtung kann unter anderem durch eine Bescheini-
gung des Arbeitgebers nachgewiesen werden. Die Bescheinigung ist der Steuer-
abteilung der Stadt Flensburg mit der Abgabenerklärung nach Abs. 1 einzurei-
chen. Der Nachweis kann innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist zur 
Einreichung der Steuererklärung nachgereicht werden. 

 
(3) Zur Prüfung der Angaben in der Abgabenerklärung sind der Steuerabteilung der 

Stadt Flensburg auf Anforderung sämtliche bzw. ausgewählte Nachweise (z. B. 
Rechnungen, Quittungsbelege) über die Beherbergungsleistungen für den jewei-
ligen Abgabenerhebungszeitraum vorzulegen. 

 
(4) Die vorgenannten Nachweise können nach vorheriger Zustimmung der Steuerab-

teilung der Stadt Flensburg auch auf elektronischem Wege oder auf Datenträgern 
übermittelt werden. 

 
(5) Veranlagungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Die Beherbergungsabgabe 

wird mit Bescheid festgesetzt und ist innerhalb von 7 Kalendertagen nach dessen 
Bekanntgabe zu entrichten.  
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§ 9 Vereinbarungen gem. § 163 Abgabenordnung (AO) 

 
Die Steuerabteilung der Stadt Flensburg kann abweichend von der Vorschrift des § 4 
dieser Satzung den Abgabenbetrag mit dem Beherbergungsbetrieb vereinbaren, 
wenn der Nachweis der abgabenrelevanten Daten im Einzelfall besonders schwierig 
ist oder wenn die Vereinbarung zu einer Vereinfachung der Berechnung führt.  
 
 

§ 10 Verspätungszuschlag 
 
Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nicht- oder nicht fristgerechter 
Einreichung einer Abgabenerklärung erfolgt nach § 152 AO in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 

§ 11 Prüfungsrecht 
 
(1) Die Stadt Flensburg ist berechtigt, während der üblichen Geschäfts- und Arbeits-

zeiten zur Feststellung von Abgabentatbeständen die Geschäftsräume des Be-
herbergungsbetriebes zu betreten und die betreffenden Geschäftsunterlagen ein-
zusehen. 

(2)  Der Beherbergungsbetrieb ist verpflichtet, mit Dienstausweis oder besonderer 
Vollmacht ausgestatteten Vertretern der Steuerabteilung der Stadt Flensburg zur 
Nachprüfung der Erklärungen, zur Feststellung von Abgabentatbeständen sowie 
zur Einsicht in die entsprechenden Geschäftsunterlagen Einlass zu gewähren 

 
 

§ 12 Mitwirkungspflichten 
 
(1) Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen sowie Dienstleistungsunternehmen ähn-

licher Art sind verpflichtet, der Steuerabteilung der Stadt Flensburg die Beherber-
gungsbetriebe mitzuteilen, an die entgeltliche Beherbergungsleistungen vermittelt 
werden.  

 
(2) Hat der Abgabenpflichtige gemäß § 8 dieser Satzung seine Verpflichtung zur Ein-

reichung der Abgabenerklärung sowie zur Einreichung von Unterlagen nicht erfüllt 
oder ist er nicht zu ermitteln, sind die in Abs. 1 genannten Agenturen und Unter-
nehmen über die Verpflichtung nach Abs. 1 hinaus auf Verlangen der Stadt 
Flensburg zur Mitteilung über die Person des Abgabenpflichtigen und alle zur Ab-
gabenerhebung erforderlichen Tatsachen verpflichtet (§ 11 Abs. KAG i. V. m. § 93 
AO). Unter die diesbezügliche Verpflichtung fällt insbesondere die Auskunft dar-
über, ob und in welchem Umfang in dem Beherbergungsbetrieb entgeltliche Be-
herbergungsleistungen erfolgt sind und welche Beherbergungspreise zu entrich-
ten waren. 

 
§ 13 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

(1) Die Stadt Flensburg ist berechtigt, zur Durchführung der Besteuerung gemäß 
§ 11 i. V m. § 13 Landesdatenschutzgesetz Daten aus folgenden Unterlagen 
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zu verarbeiten, soweit sie zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erfor-
derlich sind: 

 
- Meldeauskünfte, 
- Unterlagen der Grundsteuer- und der Zweitwohnungssteuerveranlagung, 
- Unterlagen aus dem Gewerberegister, 
- Mitteilungen der Vorbesitzer. 
 

(2) Darüber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezo-
gener Daten zu Kontrollzwecken zulässig, soweit es zur Aufgabenerfüllung 
nach dieser Satzung erforderlich ist. 

 
(3) Die Stadt Flensburg ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein Verzeichnis der 
Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erfor-
derlichen Akten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung 
nach dieser Satzung zu verwenden und zu verarbeiten. 

 
(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig. 

 
§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der An-

gelegenheit eines Steuerpflichtigen leichtfertig  
 

1.1 über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige 
Angaben macht oder  

 
1.2 die Stadt pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Un-

kenntnis lässt und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die Strafbestimmungen 
bei Vorsatz des § 16 des Kommunalabgabengesetzes bleiben unberührt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 
2.1 Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, 

 
2.2 der Anzeigpflicht nach § 8 dieser Satzung oder 

 
2.3 Der Mitwirkungspflicht nach § 12 dieser Satzung nicht nachkommt. 

 
§ 14 Geltung von Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung 

 
Soweit diese Satzung im Einzelnen nichts anderes bestimmt, sind die Vorschriften 
des Kommunalabgabengesetzes und der Abgabenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden.  
 

§ 15 Erstattung 

 
Auf Antrag erhält derjenige, auf dessen Aufwand die Beherbergungsabgabe zu Un-
recht durch den Abgabenpflichtigen abgewälzt wurde, die erhobene, an die Stadt 
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Flensburg geleistete Abgabe erstattet. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Rechnungslegung durch den Abgabepflichtigen bei der Steuerabteilung der Stadt 
Flensburg zu stellen.  
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung einer Beherbergungsabgabe im Gebiet der Stadt Flensburg vom 27. März 
2012 außer Kraft. 
 
 
 
Flensburg, den 09. November 2012 gez. Simon Faber 

__________________ 
Simon Faber 
Oberbürgermeister 


